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129 . Ergänzungsprotokoll zu dem in Wien unterzeichneten Abkommen samt Zusatzprotokoll zwischen der
Republik Österreich und der Republik Italien zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung und zur Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Gebiete der Steuern vom
Einkommen und vom Vermögen
(NR: GP XVII RV 453 AB 520 S. 57. BR: AB 3467 S. 500.)

130 . Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der Union der
Sozialistischen Sowjetrepubliken über die frühzeitige Benachrichtigung bei einem
nuklearen Unfall und den Informationsaustausch über Kernanlagen
(NR: GP XVII RV 989 AB 1065 S. 114. BR: AB 3739 S. 520.)

1 3 1 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und dem Fürstentum Liechtenstein über die
Gleichwertigkeit von Studien, Prüfungen und akademischen Graden
(NR: GP XVII RV 1047 W S. 116. BR: AB 3767 S. 522.)

129.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

ERGÄNZUNGSPROTOKOLL ZU DEM
AM 29. JUNI 1981 IN WIEN UNTER-
ZEICHNETEN ABKOMMEN SAMT ZU-
SATZPROTOKOLL ZWISCHEN DER RE-
PUBLIK ÖSTERREICH UND DER REPU-
BLIK ITALIEN ZUR VERMEIDUNG DER
DOPPELBESTEUERUNG UND ZUR
VERHINDERUNG DER STEUERUMGE-
HUNG AUF DEM GEBIETE DER STEU-
ERN VOM EINKOMMEN UND VOM

VERMÖGEN

Unter Bezugnahme auf das Abkommen samt
Zusatzprotokoll vom 29. Juni 1981 zwischen der
Republik Österreich und der Republik Italien zur
Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur
Verhinderung der Steuerumgehung auf dem Ge-
biete der Steuern vom Einkommen und vom
Vermögen *) haben die Unterzeichneten Einigung
über folgende ergänzende Bestimmung erzielt, die
einen integrierenden Bestandteil des genannten
Abkommens bilden soll:

Werden durch Bestimmungen des Abkommens
aus dem Jahr 1925 größere Steuerbegünstigungen
gewährt als durch das Abkommen aus dem Jahr
1981, so besteht im Zusammenhang mit Artikel 29
Einvernehmen, daß solche Bestimmungen bis
31. Dezember 1985 wirksam bleiben sollen.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 125/1985
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Die Erstattungsanträge, zu denen dieses Proto-
koll hinsichtlich Steuern berechtigt, die von den in
einem der beiden Vertragsstaaten ansässigen
Personen für Steuerzeiträume geschuldet werden,
die am oder nach dem 1. Jänner 1974 beginnen und
spätestens mit 31. Dezember 1985 enden, sind je
nachdem, welcher Zeitpunkt später ist, innerhalb
von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieses
Protokolls oder der Entrichtung der Steuern zu
stellen.

Dieses Protokoll soll ratifiziert und die Ratifika-
tionsurkunden sollen so bald wie möglich in Rom
ausgetauscht werden.

Dieses Protokoll tritt am ersten Tag des dritten
Monats nach dem Austausch der Ratifikationsur-
kunden in Kraft.

Zu Urkund dessen haben die hiezu gehörig
bevollmächtigten Unterfertigten dieses Protokoll
unterzeichnet.

Geschehen in zweifacher Ausfertigung zu Wien,
am 25. November 1987, in deutscher und italieni-
scher Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen
authentisch sind.

Für die Republik Österreich:
Dr. Egon Bauer

Für die Republik Italien:
Dr. Girolamo Nisio

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 1. Februar 1990 ausgetauscht; das Ergänzungsprotokoll tritt mit 1. Mai 1990 in Kraft.

Riegler

130.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

A B K O M M E N

ZWISCHEN DER REGIERUNG DER
REPUBLIK ÖSTERREICH UND DER
REGIERUNG DER UNION DER SOZIA-
LISTISCHEN SOWJETREPUBLIKEN
ÜBER DIE FRÜHZEITIGE BENACH-
RICHTIGUNG BEI EINEM NUKLEA-
REN UNFALL UND DEN INFORMA-
TIONSAUSTAUSCH ÜBER KERNAN-

LAGEN

Die Regierung der Republik Österreich und die
Regierung der Union der Sozialistischen Sowjetre-
publiken,

ausgehend von dem Bestreben, die gutnachbarli-
chen Beziehungen zwischen den beiden Staaten zu
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entwickeln und die für beide Seiten vorteilhafte
Zusammenarbeit auszubauen,

unter Berücksichtigung des Wunsches beider Sei-
ten, die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der
friedlichen Nutzung der Kernenergie zu vertiefen,

überzeugt von der Notwendigkeit der Schaffung
eines internationalen Regimes, das die sichere Nut-
zung der Kernenergie auf der Grundlage des
Zusammenwirkens aller Staaten und internationa-
len Organisationen gewährleistet,

unter Berücksichtigung dessen, daß beide Staa-
ten Vertragsstaaten des Übereinkommens vom
26. September 1986 über die frühzeitige Benach-
richtigung bei nuklearen Unfällen *) (im folgenden
„Übereinkommen der IAEO" genannt) sind,

überzeugt, daß für beide Staaten eine enge
Zusammenarbeit wichtig ist, um die grenzüber-
schreitenden Folgen möglicher Freisetzungen
radioaktiver Stoffe zu begrenzen,

sowie in dem Bestreben, daß beide Staaten zu
diesem Zwecke so rasch wie möglich die notwendi-
gen Informationen erhalten,

sind wie folgt übereingekommen:

ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

1. Dieses Abkommen bezieht sich in jenem Teil,
der die Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen
betrifft, auf die Anlagen und die Tätigkeiten, die in
den Artikeln 1 und 3 des Übereinkommens der
IAEO angeführt sind.

2. Dieses Abkommen bezieht sich in jenem Teil,
der den Informationsaustausch betrifft, auf Anla-
gen zur friedlichen Nutzung der Kernenergie, wie
Kernkraftwerke und Lager für deren frischen und
abgebrannten Brennstoff.

BENACHRICHTIGUNG BEI EINEM
NUKLEAREN UNFALL

Artikel 2

Bei jedem Unfall auf dem Hoheitsgebiet einer
Vertragspartei im Zusammenhang mit Kernanlagen
oder Tätigkeiten gemäß Artikel 1 des Übereinkom-
mens der IAEO, in dessen Folge eine Freisetzung
radioaktiver Stoffe auf das Hoheitsgebiet der ande-
ren Vertragspartei stattfindet oder stattfinden
kann, die für sie vom Standpunkt der Strahlensi-
cherheit von Bedeutung sein könnte, benachrichtigt
die erstgenannte Vertragspartei die andere Ver-
tragspartei sofort auf direktem Wege darüber und
stellt ihr umgehend die vorhandenen Informationen

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 186/1988



1620 53. Stück — Ausgegeben am 8. März 1990 — Nr. 130

gemäß Artikel 5 des Übereinkommens der IAEO
zur Verfügung.

Artikel 3

Die Vertragsparteien sind bereit, einander so
bald wie möglich auch über alle anderen nuklearen
Unfälle zu benachrichtigen, die zwar in Artikel 2
dieses Abkommens nicht vorgesehen sind, aber
nach Einschätzung der Vertragspartei, auf deren
Hoheitsgebiet der Unfall sich ereignete, zu einer
vom Standpunkt der Strahlensicherheit der anderen
Vertragspartei bedeutenden grenzüberschreitenden
Freisetzung radioaktiver Stoffe führen können.

Artikel 4

1. Die Bestimmungen der Artikel 2 und 3 dieses
Abkommens werden
— in Österreich vom Bundesministerium für Inne-

res,
— in der Sowjetunion vom Staatskomitee der

UdSSR für die Nutzung der Atomenergie
durchgeführt.

Die Vertragsparteien werden einander auf diplo-
matischem Wege benachrichtigen, falls sich die für
die Durchführung der genannten Bestimmungen
verantwortlichen Organe ändern.

2. Diese Organe stimmen miteinander die prakti-
schen Maßnahmen zur Erfüllung der in Artikel 2
und 3 des Abkommens vorgesehenen Verpflichtun-
gen ab.

INFORMATIONSAUSTAUSCH

Artikel 5

1. Die Vertragsparteien übergeben einander min-
destens einmal jährlich Informationen über die
Betriebsverhältnisse der in Artikel 1 Absatz 2 dieses
Abkommens angeführten Kernanlagen und überge-
ben andere technische Informationen zur Nutzung
bei der Beurteilung der möglichen Folgen eines
Unfalls in diesen Anlagen, die in dem Staat, der die
Informationen erhält, auftreten könnten, und zur
Nutzung bei der Erarbeitung der zum Schutz der
Bevölkerung und der Umwelt notwendigen Maß-
nahmen.

2. In Österreich betrifft die in Absatz 1 dieses
Artikels vorgesehene Verpflichtung zur Informa-
tionsleistung die Kernanlagen auf dem gesamten
Hoheitsgebiet des Staates.

In der UdSSR betrifft die in Absatz 1 dieses Arti-
kels vorgesehene Verpflichtung zur Informations-
leistung die Kernanlagen in der Zone mit der Breite
von 300 km entlang der westlichen Staatsgrenze
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der UdSSR beginnend von der Ostsee bis zu dem
Schnittpunkt der östlichen Grenze dieser Zone mit
dem 29. Grad östlicher Länge und weiter südwärts
in der Zone zwischen der westlichen Staatsgrenze
der UdSSR und der Linie, die durch den genannten
Schnittpunkt auf dem Staatsgebiet der UdSSR ent-
lang dem 29. Grad östlicher Länge verläuft.

3. Die Vertragsparteien werden, falls notwendig,
Konsultationen über die Informationen, die gemäß
Absatz 1 dieses Artikels übermittelt werden, für den
Bereich der Zonen, die in Absatz 2 dieses Artikels
angeführt werden, abhalten sowie auch einen Mei-
nungsaustausch über Fragen der internationalen
Zusammenarbeit im Bereich der sicheren Entwick-
lung des Kernkraftsektors durchführen.

4. Die Vertragsparteien bestimmen die Organe,
welche die Bestimmungen dieses Artikels durchfüh-
ren.

5. Die Informationen, die gemäß diesem Artikel
übermittelt werden, sind ausschließlich für die in
diesem Artikel genannten Zwecke zu verwenden,
sofern die in Absatz 4 dieses Artikels genannten
Organe nicht anderes vereinbaren.

Artikel 6

Der Inhalt der gemäß Artikel 5 dieses Abkom-
mens übergebenen Informationen kann Einschrän-
kungen unterliegen, die sich aus der Gesetzgebung
der Vertragsparteien ergeben.

ANDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 7

Dieses Abkommen berührt nicht die Rechte und
Pflichten der Vertragsparteien, die sich aus früher
von ihnen abgeschlossenen zwischenstaatlichen
Abkommen ergeben.

Artikel 8

Meinungsverschiedenheiten, die sich aus der
Auslegung und Anwendung dieses Abkommens
ergeben, werden auf dem Verhandlungswege zwi-
schen den Vertragsparteien beigelegt.

Artikel 9

Auf Ersuchen einer der Vertragsparteien werden
bilaterale Verhandlungen über Fragen einer Ände-
rung dieses Abkommens durchgeführt. Jede Ände-
rung erfordert das Einverständnis beider Vertrags-
parteien.

Artikel 10

Dieses Abkommen oder Änderungen dazu treten
60 Tage nach der gegenseitigen schriftlich auf
diplomatischem Weg erfolgten Benachrichtigung
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der Vertragsparteien darüber in Kraft, daß die in
ihrer Gesetzgebung vorgesehenen Bedingungen für
das Inkrafttreten des Abkommens oder von Ände-
rungen dazu erfüllt sind.

Artikel 11

Dieses Abkommen gilt unbefristet. Jede Ver-
tragspartei kann dieses Abkommen kündigen,
indem sie die andere Vertragspartei schriftlich auf
diplomatischem Weg davon in Kenntnis setzt. Die
Kündigung tritt ein Jahr nachdem die eine Ver-
tragspartei die schriftliche Mitteilung der anderen
Vertragspartei erhalten hat, in Kraft, sofern in der
Mitteilung kein späteres Datum angegeben wird.

Geschehen zu Moskau, am 12. September 1988,
in zwei Urschriften, in deutscher und russischer

Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen authen-
tisch sind.

Für die Regierung der Republik Österreich:

Mock

Für die Regierung der Union der Sozialistischen
Sowjetrepubliken:

Schewardnadse

Die Benachrichtigungen gemäß Art. 10 wurden am 24. November 1989 bzw. 25. Jänner 1990 abgege-
ben; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 10 mit 26. März 1990 in Kraft.

Riegler

131.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

Abkommen zwischen der Republik Österreich
und dem Fürstentum Liechtenstein über die
Gleichwertigkeit von Studien, Prüfungen und

akademischen Graden

Die Republik Österreich und das Fürstentum
Liechtenstein, von dem Wunsche geleitet, die
Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten auf dem
Gebiete der Hochschuleinrichtungen weiter zu
vertiefen, haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Das Fürstentum Liechtenstein erkennt die
österreichischen Reifezeugnisse als Nachweis der
allgemeinen Hochschulreife für die Zulassung zu

den Studien an der Internationalen Akademie für
Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP) an.

(2) Andere österreichische Zeugnisse und öster-
reichische Diplome sind den österreichischen
Reifezeugnissen gemäß Abs. 1 gleichzuhalten, wenn
der Inhaber für jene Studienrichtung an einer
österreichischen Universität tatsächlich zugelassen
wurde, die dem gewählten Studium an der
Internationalen Akademie für Philosophie im
Fürstentum Liechtenstein (IAP) entspricht.

Artikel 2

(1) Die an einer österreichischen Universität in
der Studienrichtung Philosophie absolvierten or-
dentlichen Studien sind auf die vorgeschriebene
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Dauer eines ordentlichen Studiums an der Interna-
tionalen Akademie für Philosophie im Fürstentum
Liechtenstein (IAP) voll anzurechnen und die an
einer österreichischen Universität in der Studien-
richtung Philosophie abgelegten Prüfungen als
entsprechende Prüfungen an der Internationalen
Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechten-
stein (IAP) anzuerkennen.

(2) Die an der Internationalen Akademie für
Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP)
absolvierten ordentlichen Studien sind auf die
vorgeschriebene Dauer eines ordentlichen Studiums
der Studienrichtung Philosophie in Österreich voll
anzurechnen und die an der Internationalen
Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechten-
stein (IAP) abgelegten Prüfungen als entsprechende
Prüfungen der Studienrichtung Philosophie in
Österreich anzuerkennen.

Artikel 3

Die an einer österreichischen Universität vollstän-
dig abgelegte erste Diplomprüfung der Studienrich-
tung Philosophie und die an der Internationalen
Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechten-
stein (IAP) vollständig abgelegte erste Diplomprü-
fung sind als einander voll gleichwertige Prüfungen
anzuerkennen. Der Absolvent einer dieser Prüfun-
gen ist berechtigt, unter Anrechnung von vier
Semestern auf das ordentliche Studium unmittelbar
den zweiten Studienabschnitt in Österreich bezie-
hungsweise in Liechtenstein zu beginnen.

Artikel 4

Die übrigen nach den Rechtsvorschriften der
beiden Vertragsstaaten für die Zulassung zu den
Studien geltenden besonderen Zahlungsvorausset-
zungen werden durch die Artikel 2 und 3 nicht
berührt.

Artikel 5

(1) Der an einer österreichischen Universität
aufgrund des Studiums der Studienrichtung Philo-
sophie nach Ablegung der zweiten Diplomprüfung
erworbene akademische Grad und der an der
Internationalen Akademie für Philosophie im
Fürstentum Liechtenstein (IAP) aufgrund des
Studiums der Philosophie nach Ablegung der
zweiten Diplomprüfung erworbene akademische
Grad werden als voll gleichwertig anerkannt.

(2) Der an einer österreichischen Universität
aufgrund des Studiums zur Erwerbung des
Doktorates der Philosophie erworbene Doktorgrad
und der an der Internationalen Akademie für
Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP)
erworbene Doktorgrad werden als voll gleichwertig
anerkannt, sofern jeweils das Thema der Disserta-
tion dem Teilgebiet eines Faches zuzuordnen ist,
das ein Pflichtfach oder Wahlfach der österreichi-
schen Studienrichtung Philosophie ist.

(3) Zum Zwecke der Anerkennung der Gleich-
wertigkeiten haben Personen, welche einen akade-
mischen Grad in Österreich erworben haben, die
erforderlichen Unterlagen der Regierung des
Fürstentums Liechtenstein vorzulegen; Personen,
welche einen akademischen Grad im Fürstentum
Liechtenstein erworben haben, haben die erforderli-
chen Unterlagen dem Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung der Republik Öster-
reich vorzulegen.

Artikel 6

Dieses Abkommen wird nur auf solche Studien
und Prüfungen angewendet, die überwiegend an
einer österreichischen Universität beziehungsweise
an der Internationalen Akademie für Philosophie im
Fürstentum Liechtenstein (IAP) absolviert wurden.

Artikel 7

Die gemäß Artikel 2 des Abkommens zwischen
der Republik Österreich und dem Fürstentum
Liechtenstein über die Gleichwertigkeit der Reife-
zeugnisse vom 14. Jänner 1976 *) errichtete Ge-
mischte Expertenkommission ist auch für die
Beratung aller Fragen über Gleichwertigkeiten von
Studien, Prüfungen und akademischen Graden
zuständig.

Artikel 8

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation.
Die Ratifikationsurkunden werden sobald wie
möglich in Vaduz ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt am ersten Tage des
dritten Monats in Kraft, der auf den Austausch der
Ratifikationsurkunden folgt.

Artikel 9

Dieses Abkommen wird auf unbegrenzte Dauer
abgeschlossen. Es kann jederzeit von einer der
Vertragschließenden Parteien schriftlich auf diplo-
matischem Wege gekündigt werden. Die Kündi-
gung tritt ein Jahr nach Einlangen der Notifikation
bei der anderen Vertragschließenden Partei in
Kraft.

Zu Urkund dessen haben die gefertigten
Bevollmächtigten das vorliegende Abkommen un-
terzeichnet und mit Siegeln versehen.

Geschehen zu Wien, am 5. September 1989 in
zwei Urschriften.

Für die Republik Österreich:

Dr. Dietrich Bukowski m. p.

Für das Fürstentum Liechtenstein:

Dr. Josef Wolf m. p.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 434/1977
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Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 18. Jänner 1990 ausgetauscht; das Abkommen tritt gemäß seinem Art. 8 Abs. 2 mit
1. April 1990 in Kraft.

Riegler


